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Seit April 1999 hat die Biostoff-
verordnung (BioStoffV)1 Ge-
setzeskraft und verpflichtet

den Arbeitgeber zur Gefährdungs-
beurteilung. Die Verordnung gilt
zum Schutz der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vor biologischen
Arbeitsstoffen, wenn sie sich direkt
damit beschäftigen oder in deren
Gefahrenbereich tätig sind. Zu den
Mitarbeitern zählen Angestellte und
Aushilfskräfte, die beim Umgang
mit Patienten beispielsweise mit Vi-
ren, Bakterien und Pilzen kontami-
niert und infiziert, sensibilisiert oder
intoxiziert werden können.

Im Allgemeinen sind die Tätig-
keiten in der Praxis – vom Stuhllabor
einmal abgesehen – ungezielt, die
Spezies ist also unbekannt. Es erfolgt
auch keine unmittelbare  Ausrich-
tung auf bestimmte Arbeitsstoffe,
oder die Exposition der Mitarbeiter
ist nicht abschätzbar. Zu Beginn der
Überlegungen steht die tätigkeitsbe-
zogene Auflistung der über eine to-
lerable Grundbelastung  hinausge-
henden biologischen Arbeitsstoffe,
wobei Checklisten und der Grund-
satz 42 der BG hilfreich sind2.

In diesem Zusammenhang müs-
sen Grad und Dauer der Exposition
berücksichtigt werden. Entspre-
chend dem ermittelten Gefährdungs-
risiko muss unter Einbeziehung epi-
demiologischer und therapeutischer
Faktoren eine Einteilung in die Risi-
kogruppen nach Paragraph 3 der
BioStoffV erfolgen. Die Risikogrup-
pen induzieren die Schutzgruppen
und Sicherheitsmaßnahmen.

Überwiegend reichen die allge-
meinen Schutzmaßnahmen nach
der Stufe 1 (TRBA 500) aus. Wich-
tig ist der Anhang IV für einzelne
spezialisierte Fächer – zum Beispiel
Pulmologie, Pädiatrie, Pathologie
sowie Infektionsstationen und
Stuhllaboratorien – die Berücksich-
tigung der dort aufgelisteten Erre-
ger. Der Umgang damit erfordert,
Vorsorgeuntersuchungen entspre-
chend dem Grundsatz 42 wie auch
entsprechende  Impfungen anzubie-
ten.

Wie im Gefahrstoffrecht üblich
müssen arbeitsbereichsspezifische –
beispielsweise auch bei Gefährdung
durch Meningokokken – und stoff-
relevante, allen verständliche Be-

triebsanweisungen unter Berück-
sichtigung des Anhangs IV erstellt
und jährlich Unterweisungen durch-
geführt werden.

Biologische Arbeitsstoffe der Ri-
sikogruppen 2 bis 4 (wobei die
Gruppe 4 im Alltagsbetrieb kaum
anfällt) sollten nach Paragraph 13
dem Staatlichen Amt für Arbeits-
schutz dann gemeldet werden, wenn
sie die Sicherheitsmaßnahmen min-
destens ab Stufe 2 (Anhang II) er-
fordern.Die Behörde kann nach Pa-
ragraph 16  die Gefährdungsbeur-
teilung zur Einsicht anfordern;
Krankheits- oder Todesfälle müssen
unverzüglich angezeigt werden.

Es empfiehlt sich, dass die  Er-
mittlungs-  und Beurteilungsergeb-
nisse der biologischen Arbeitsstoffe
in Tabellenform aufgenommen wer-
den3. Dazu liegen in den unten auf-
geführten Publikationen Beispiele
vor, von denen  eines, das noch nicht
in dieser Zeitschrift veröffentlicht
wurde, exemplarisch aufgeführt
werden soll. Eine weitere (umfang-
reichere) Möglichkeit der Doku-
mentation bietet das Amt für Ar-
beitsschutz NRW4 an.
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